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Die wichtigsten Leistungen der Pflegeversicherung in der ambulanten Pflege 

 Pflegestufe 1 
 

erhebliche 
Pflegebedürftigkeit 

Pflegestufe 2 
 

Schwerpflege-
bedürftigkeit 

Pflegestufe 3 
 

Schwerstpflege-
bedürftigkeit 

1. Pflegesachleistung durch 
ambulanten Pflegedienst 
für häusliche Pflegehilfe je 
Kalendermonat 

 

bis 
440 EUR 

bis 
1.040 EUR 

bis 
1.510 EUR 

2. Pflegegeld für selbst-
beschaffte Gehhilfen 
(z. B durch. Angehörige)  
je Kalendermonat 

 

225 EUR 430 EUR 685 EUR 

3. Kombinationsleistung 
aus 1. und 2. je Kalender-
monat (wird prozentual 
aufeinander angerechnet) 

 

z. B. 
352 EUR 

aus 1. (= 80%) und 
45 EUR 

aus 2. (=20%) 

z. B. 
832 EUR 

aus 1. (=80%) und 
86 EUR 

aus 2. (=20%) 

z. B. 
1.208 EUR 

aus 1. (= 80%) und 
137 EUR 

aus 2. (= 20%) 

4. Pflegehilfsmittel 
(Verbrauchsmittel) 

 

bis 31 EUR 
im Monat 

bis 31 EUR 
im Monat 

bis 31 EUR 
im Monat 

5. Wohnfeld verbessernde 
Maßnahmen 

 

bis 2.557  
je Maßnahme 

bis 2.557  
je Maßnahme 

bis 2.557  
je Maßnahme 

6. Technische Hilfsmittel  
 

90 % der Kosten, 
Eigenanteil in Höhe 

von höchstens 
25 EUR  

90 % der Kosten, 
Eigenanteil in Höhe 

von höchstens  
25 EUR  

90 % der Kosten, 
Eigenanteil in Höhe 

von höchstens  
25 EUR  

7. Leistungen zur sozialen 
Sicherung der  
Pflegepersonen 
(je Kalendermonat) 

 

bis 132 EUR bis 264 EUR  bis 396 EUR 

8. Pflegekurse 
(für Angehörige und ehren- 
amtliche Pflegepersonen)  

 

kostenlos kostenlos kostenlos 

9. Zusätzliche Betreuung 
(für demente, psychisch 
erkrankte oder geistig 
behinderte Pflegebedürftige 
mit erheblichem 
allgemeinem Betreuungs- 
bedarf je nach Schweregrad) 

 

bis 2.400 EUR 
im Jahr 

bis 2.400 EUR 
im Jahr 

bis 2.400 EUR 
im Jahr 
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Erleichterungen für pflegende Angehörige im Arbeitsleben:  

• Für akut auftretende Pflegesituationen bei Angehörigen dürfen Arbeitnehmer bis zu zehn 
Tage pro Jahr der Arbeit fernbleiben.  

• Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten kann der Arbeitnehmer sich völlig oder 
teilweise für maximal sechs Monate zur Pflege eines nahen Angehörigen von der Arbeit 
freistellen lassen. Zuschüsse zur Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung werden auf 
Antrag übernommen. siehe auch 7. (Leistungen zur Sicherung der Pflegepersonen). 

 
Pflegestufe 1 monatlich:  440 EUR 
Pflegestufe 2 monatlich:  1.040 EUR 
Pflegestufe 3 monatlich:  1.510 EUR 

 
Wichtig: 
Diese Leistungen können auch mit der ambulanten Pflege bzw. dem Pflegegeld 
kombiniert werden. Wer z.B. 50 Prozent der oben genannten Leistungen für die 
Tages- oder Nachtpflege in Anspruch nimmt, hat immer noch einen 100-prozentigen 
Anspruch auf das Pflegegeld bzw. die ambulante Pflege, und umgekehrt. 
 


